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Wien, am 29. Janner 2024
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Philipp Schrangl und weitere haben am
29.11.2023 unter der Nr. 17026/) an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-
treffend Problematiken rund um hochste Ebenen des Bundesrevisionsverbandes fiir ge-

meinniitzige Bauvereinigungen gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2
e st Michael Valentin zweifelsfrei als geschdftlich zuverléssig iSd § 24 Abs. 1 WGG zu
betrachten?
e Wenn ja, wie wird diese Rechtsansicht anhand der umfangreichen Verfehlungen

Valentins - die weit (iber blofse Verdachtsmomente hinausgehen - begriindet?

Einleitend ist festzuhalten, dass das Bundesministerium fiir Arbeit und Wirtschaft fiir die
Legistik zum Wohnungsgemeinniitzigkeitsgesetz (WGG) zustandig ist, die Vollziehung des
WGG und damit die Aufsicht Uber Gemeinnitzige Bauvereinigungen (GBV) und insbeson-
dere die Beurteilung der Organwalter von GBV nach § 24 WGG jedoch gemal der Kompe-

tenzverteilung ausschlieBllich den Léndern zukommt.
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§ 24 WGG regelt im Wesentlichen die Zuverlassigkeit der Verwaltung von GBV und dient
somit der Sicherung einer qualitativ hochwertigen und zuverlassigen Geschaftsfiihrung
und Verwaltung der GBV. Normadressat ist ausschlielllich die GBV in Zusammenhang mit
deren Organwaltern (vgl. Regner in llledits, Wohnrecht, Takomm4, § 24 WGG, Rz 1 und 6).

Zu den Fragen 3und 4
e Wie konnte dieser Revisionsverband - insbesondere in Anbetracht der VVorgeschich-
te Michael Valentins - durch die entsprechende Stelle des Bundesministeriums zu-
gelassen werden?
e Wurden Sie bzw. Ihr Kabinett diesbeziiglich im Vorfeld konsultiert und welche Posi-

tion haben Sie bzw. Ihr Kabinett diesbeziiglich eingenommen?

Aus dem Bescheidentwurf ging die Erflillung der gesetzlichen Anerkennungsvoraussetzun-
gen in schlissiger und nachvollziehbarer Weise hervor. In diesem Zusammenhang ist an
die Bestimmung des § 19 Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997 zu erinnern, der zufolge
im Falle der Erflllung der gesetzlichen Voraussetzungen bei der Anerkennung eines Revi-
sionsverbands kein Ermessensspielraum besteht. Mein Kabinett wurde Gber das Ergebnis

informiert.
Zur Frage 5
e Welche Mafinahmen werden Sie setzen, um die Qualitdt von Revisionsverbédnden
gem. WGG zu sichern?

Dazu ist auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 17025/) zu verweisen.

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher

Elektronisch gefertigt

« 057 Unterzeichner Bundesministerium fur Arbeit und Wirtschaft
\ I3 :
OV e 4. Datum/Zeit 2024-01-29T07:27:32+01:00

Q e
g < . CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f
[ < _ ! ) - ] ’ L]

‘ Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR -
ARBEIT UNDWIRTSCHAFT | | Serien-Nr. 1056650987

@ Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

AMTSSIGNATUR Priifinformation Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at

2023-0.861.001 2von 2

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 01- 29T07: 31: 18+01: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2024-01-29T07:27:32+0100
	Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-01-29T07:31:18+0100
	Parlamentsdirektion




